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§ 137 EO Anmerkung
 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

(1) Das Bewilligungsgericht hat von Amts wegen anzuordnen, dass die Bewilligung der Zwangsversteigerung bei der

betre enden Liegenschaft unter Angabe des betreibenden Gläubigers und der betriebenen Forderung bücherlich

angemerkt wird (Anmerkung der Einleitung des Versteigerungsverfahrens). Ist das Bewilligungsgericht nicht auch

Grundbuchsgericht, so hat es dieses unter Anschluss der erforderlichen Anzahl von Ausfertigungen um die Anmerkung

zu ersuchen. Wurde die Zwangsversteigerung zur Hereinbringung einer schon pfandrechtlich sichergestellten

Forderung bewilligt, so ist in der Anmerkung darauf hinzuweisen.

(2) Bei Superädi katen ist die bewilligte Versteigerung im Protokoll über die Vornahme der pfandweisen Beschreibung

anzumerken.

(3) Wenn das Versteigerungsverfahren nach dem Grundbuchsstand undurchführbar ist, ist § 101 sinngemäß

anzuwenden.
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